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Anlage 1 Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Erbringung von Werbeleistungen 1.



Vertragsparteien Die in der Vereinbarung über die Erbringung von Werbeleistungen genannte Gesellschaft der Anschutz Entertainment Group ist berechtigt über die werbliche Vermarktung der „Mercedes-Benz Arena“, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin (nachfolgend „Arena“) und der „Verti Music Hall“, Mercedes-Platz 2, 10243 Berlin (nachfolgend „Music Hall“) und des „Mercedes Platz“, 10243 Berlin (nachfolgend „Platz“) zu verfügen und Vertragspartner des in der Vereinbarung über die Erbringung von Werbeleistungen (nachfolgend „Angebot“) bezeichneten Unternehmens (nachfolgend „Vertragspartner“) (nachstehend Vertragspartner und AEG gemeinsam auch „Vertragsparteien“ genannt). Das Angebot und diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen nachfolgend gemeinsam „Vertrag“.



2.



3.4.1.



er über sämtliche Rechte an den Werbeinhalten verfügt und berechtigt ist, AEG die für die Durchführung der Werbeleistungen gemäß Ziffer 4 erforderlichen Nutzungsrechte einzuräumen sowie,



3.4.2.



die von ihm zur Verfügung gestellten Werbeinhalte nicht dazu geeignet sind, das Ansehen von AEG oder mit AEG i. S. d. § 15 AktG verbundenen Unternehmen (nachfolgend „verbundene Unternehmen“), der Arena, der Music Hall, des Platzes oder der Namensrechtspartner dieser oder sonstiger Partner von AEG, von mit AEG verbundenen Unternehmen oder der Arena, der Music Hall oder des Platzes in der Öffentlichkeit zu schädigen oder herabzusetzen. Insbesondere stellt der Vertragspartner sicher, dass die Werbeinhalte keinen gewaltverherrlichenden, rassistischen, verfassungsfeindlichen, die Menschenwürde verletzenden, religiösen, pornographischen, sittenwidrigen oder sonst diskriminierenden Inhalt aufweisen;



3.4.3.



die Werbeinhalte nicht gegen behördliche oder gesetzliche Vorgaben, insbesondere des Verbraucherschutzes oder des Wettbewerbsrechts, verstoßen und



3.4.4.



die Werbeinhalte keine Rechte Dritter, insbesondere Namensrechte oder gewerbliche Schutzrechte, verletzen.



Geltungsbereich/ Begriffsbestimmungen



2.1. Anwendungsbereich Für diese Geschäftsbeziehung zwischen AEG und dem Vertragspartner gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners finden keine Anwendung. 2.2. Zukünftiger Anwendungsbereich Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von AEG gelten auch für künftige Angebote, Verträge und Leistungen über die Erbringung von Werbeleistungen, selbst wenn diese nicht nochmals gesondert vereinbart werden.



3.5. Schutz von Kooperationspartnern



2.3. Vertragsschluss



Dem Vertragspartner ist bekannt, dass AEG und mit AEG verbundene Unternehmen Vereinbarungen über Namensrechte, Werberechte und sonstige Partnerrechte derzeit mit den nachfolgend genannten Kooperationspartnern (nachfolgend insgesamt „Kooperationspartner“) geschlossen haben: MercedesBenz, Verti Versicherungen, American Express, Veltins, Berliner Sparkasse, Coca-Cola, Dannemann, DHL EXPRESS, Gasag AG, Reiseland Türkei, PŸUR, Toshiba, Zalando, Marriott Hotels und mytaxi. Dem Vertragspartner ist außerdem bekannt, dass diese Vereinbarungen Bestimmungen enthalten, nach denen es AEG und seinen verbundenen Unternehmen untersagt ist, Nutzern und Werbepartnern der Arena, der Music Hall und des Platzes zu erlauben, Namen, Unternehmenskennzeichen oder Werbung von Wettbewerbern der Kooperationspartner anzuzeigen bzw. abzubilden.



AEG ist an das Angebot nur während der in dem Angebot genannten Frist zur Annahme des Angebots gebunden (vgl. § 148 BGB). Der Vertragspartner hat die Annahme des Angebots durch Unterzeichnung und Rücksendung des Angebots innerhalb der in dem Angebot genannten Annahmefrist gegenüber AEG zu erklären. Sollte das unterzeichnete Angebot AEG nach Ablauf der Annahmefrist zugehen oder sollte das von dem Vertragspartner unterzeichnete Angebot handschriftliche oder sonstige Änderungen des Vertragspartners enthalten, stellt dies ein neues Angebot des Vertragspartners (vgl. § 150 BGB) dar und AEG ist nicht zur Annahme dieses Angebots verpflichtet. 3.



Leistungen des Vertragspartners



3.1. Vertragszahlung



Der Vertragspartner garantiert, dass seine Werbeinhalte in keiner Weise der Bewerbung von Wettbewerbern oder von Produkten oder Dienstleistungen von Wettbewerbern der genannten Kooperationspartner dienen und solche Wettbewerber oder deren Produkte oder Dienstleistungen auch nicht nennen, abbilden oder auf andere Art bewerben. AEG und mit AEG verbundene Unternehmen sind jederzeit berechtigt, weitere entsprechende Exklusivitätsvereinbarungen mit Dritten zu schließen und die derzeitige Liste der vorgenannten Kooperationspartner um weitere Kooperationspartner zu ergänzen. AEG wird dem Vertragspartner eine solche Ergänzung unverzüglich in Textform anzeigen. Der Vertragspartner ist ab dem Zeitpunkt des Zugangs der Anzeige durch AEG verpflichtet, auch die Exklusivitätsrechte der weiteren Kooperationspartner im Zusammenhang mit seinen Werbeinhalten zu beachten. Ausgenommen hiervon sind die eigenen Werbeinhalte des Vertragspartners gemäß Ziffer 3.8. Die Garantie des Vertragspartners nach dieser Ziffer gilt ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe durch AEG ebenfalls für die zusätzlichen Kooperationspartner.



Der Vertragspartner verpflichtet sich, an AEG die in dem Angebot genannte Vertragszahlung zu dem in dem Angebot genannten Fälligkeitszeitpunkt zu leisten. Soweit der Vertragspartner sich zur Übernahme von Kosten oder Auslagen verpflichtet, erfolgt kein Abzug oder Verrechnung mit der Vertragszahlung. 3.2. Kosten Der Vertragspartner erstellt die Werbeinhalte gemäß Ziffer 3.3 auf eigene Kosten selbst und trägt sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Umsetzung der Werbeleistungen anfallen, hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für die Produktion, Montage, Instandhaltung, Wartung und Demontage von Werbemitteln sowie Aktivierungskosten. Die Kosten werden nach Erhalt der jeweiligen entsprechenden Rechnung zur Zahlung fällig. 3.3. Zurverfügungstellung der Werbeinhalte Der Vertragspartner wird AEG sämtliche gegebenenfalls für die Produktion bzw. Erbringung der Werbeleistungen gemäß Ziffer 4 erforderlichen Inhalte, wie z. B. Werbetrailer, Werbetexte, Bilder, Wort-/Bildmarken etc. und das eigene Unternehmenskennzeichen (nachfolgend insgesamt „Werbeinhalte“), in dem von AEG gewünschten Datenformat frei von Rechten Dritter spätestens fünf (5) Werktage vor der jeweiligen geplanten Durchführung, Produktion, Beauftragung bzw. Umsetzung der Werbeleistungen unentgeltlich zur Verfügung stellen.



3.6. Verlinkte Werbeinhalte



3.4. Gewährleistungen hinsichtlich der Werbeinhalte



Sofern im Rahmen der Werbeleistungen eine Verlinkung durch AEG auf eine Webseite, Social-Media-Seite oder Ähnliches des Vertragspartners erfolgt, gewährleistet der Vertragspartner, dass sich auf den beworbenen Webseiten, Social-Media-Seiten oder Ähnlichem keine der in Ziffer 3.4 genannten Inhalte befinden.
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Der Vertragspartner verpflichtet sich, auch mit AEG verbundene Unternehmen in den in dieser Ziffer genannten Fällen entsprechend freizustellen.



3.7. Verweigerung der Verwendung von Werbeinhalten AEG ist berechtigt, die Verwendung der Werbeinhalte aus wichtigem Grund zu verweigern. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Werbeinhalte des Vertragspartners nach Einschätzung von AEG gegen Ziffer 3.4 oder Ziffer 3.5 verstoßen.



4.4. Veranstalter-, Künstler- und Veranstaltungsrechte Ein Recht zur Verwendung von Veranstaltungsbezeichnungen, Künstlernamen, des Artworks einer Veranstaltung und/oder eines Künstlers etc. bzw. die Einräumung einer dahingehenden Lizenz ist ausdrücklich nicht Gegenstand dieses Vertrags. Der Vertragspartner garantiert, die Werbeleistungen ausschließlich im gesetzlich zulässigen Rahmen unter Wahrung der Veranstalter-, Künstler- und Veranstaltungsrechte zu verwenden und ggf. hierfür erforderliche Vereinbarungen mit den Veranstaltern und/oder Künstlern der jeweiligen Veranstaltung selbst und auf eigene Kosten zu treffen.



3.8. Verwendung der Werbeleistungen Die Werbeleistungen dürfen ausschließlich zu dem in diesem Vertrag vereinbarten Zweck ausschließlichen Bewerbung des Unternehmens des Vertragspartners und unter Verwendung seines Unternehmenskennzeichens verwendet werden. Die Werbeleistungen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht oder diesen zur Nutzung übertragen werden, ein Verbundmarketing, durch das auch andere Marken oder Unternehmenskennzeichen als die des Vertragspartners verwendet und/oder beworben werden, ist ebenfalls ausgeschlossen. 4.



4.5. Keine Verwendung von Marken, Logos, Namen oder key visuals Die Verwendung der Wort-/Bildmarke, des Logos, des Namens und des ‚key visual‘ der Arena, der Music Hall, des Platzes, von AEG, von mit AEG verbundenen Unternehmen oder von Partnern von AEG oder mit AEG verbundener Unternehmen ist dem Vertragspartner nicht gestattet, es sei denn es ist in diesem Werbevertrag ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt.



Leistungen von AEG, Werbeleistungen



4.1. Werbeleistungen Als Gegenleistung für die in dem Angebot genannte Vertragszahlung gewährt AEG dem Vertragspartner die in dem Angebot abschließend genannten Werbe- und sonstigen Rechte zur eigenen werblichen Nutzung für die Dauer der Vertragslaufzeit nach diesem Vertrag (nachfolgend gemeinsam „Werbeleistungen“).



4.6. Art der Umsetzung der Werbeleistungen Sämtliche Werbeleistungen und Rechte nach diesem Vertrag werden zwischen den Vertragsparteien in enger partnerschaftlicher Kooperation abgestimmt. Das Letztendscheidungsrecht über die Art der Umsetzung der Werbeleistungen liegt insbesondere aus Gründen der Sicherheit der Arena, der Music Hall und des Platzes und der operativen Umsetzung unter Berücksichtigung der Koordination aller, auch weiteren Werbepartnern gewährten, Werbeleistungen bei AEG. AEG steht insbesondere ein Letztentscheidungsrecht über den Zeitpunkt der Ausstrahlung von digitalen Werbeinhalten zu, um ein einheitliches Bespielungskonzept der digitalen Medien von AEG sicherzustellen.



4.2. Veranstaltungen und Sonderveranstaltungen Sofern sich die nach diesem Vertrag durch AEG zu gewährenden Werbeleistungen auf Veranstaltungen beziehen, vereinbaren die Vertragsparteien, dass unter „Veranstaltung“ jedes Ereignis, Aufführung, Spiel oder Ähnliches (insbesondere Sport-, Musik- und Unterhaltungsshows wie Zirkus, Eisrevue etc.) zu verstehen ist, zu denen die allgemeine Öffentlichkeit durch den Kauf von Zutrittsberechtigungen Zutritt erhalten kann und die entweder in der Arena, in der Music Hall oder auf dem Platz stattfinden. Keine Veranstaltungen in diesem Sinne sind sportliche Großveranstaltungen, Weltmeisterschaften und Ähnliches oder Ereignisse, für welche die allgemeine Öffentlichkeit nicht durch den Kauf von Zutrittsberechtigungen Zugang zu der Arena, der Music Hall oder den Platz erhalten kann, z. B. ohne dass diese Aufzählung vollständig ist, Messen, Wohltätigkeitsveranstaltungen, politische Veranstaltungen, geschäftliche Versammlungen, Preisverleihungen etc. (nachfolgend beides zusammen „Sonderveranstaltungen“). Das Angebot bzw. die Gewährung von Werbeleistungen bei Sonderveranstaltungen ist ausdrücklich nicht Vertragsgegenstand, sodass das Unterbleiben eines Angebots bzw. die Nicht-Gewährung von Werbeleistungen bei Sonderveranstaltungen dementsprechend keine Vertragspflichtverletzung durch AEG darstellt. AEG ist daher in diesem Zusammenhang weder zum Ersatz von Schäden und/oder Kosten, noch zur Gewährung von Wiedergutmachungsleistungen gemäß Ziffer 9 verpflichtet, noch besteht in diesem Fall ein Recht zur außerordentlichen Kündigung gemäß Ziffer 6.3. 4.3. Weitergabe von Zutrittsberechtigungen, Weitervermarktungsverbot Sofern dem Vertragspartner nach diesem Vertrag Zutrittsberechtigungen gewährt werden, ist es dem Vertragspartner gestattet, die Zutrittsberechtigungen nach diesem Vertrag unentgeltlich an Dritte weiterzugeben. Jede Form der Weitervermarktung, insbesondere die entgeltliche Weitergabe der Zutrittsberechtigungen an Dritte und jede Form der Bewerbung der Zutrittsberechtigungen, ist ausdrücklich nicht gestattet. Bei jeglicher Weitergabe von Zutrittsberechtigungen an Dritte stellt der Vertragspartner sicher, dass die betreffenden Dritten die Regelungen der Hausordnungen der Arena bzw. Music Hall, dieses Vertrages und insbesondere das Weitervermarktungsverbot nach dieser Ziffer beachten und befolgen. Im Falle eines Verstoßes hiergegen haftet der Vertragspartner wie für eigenes Verschulden und AEG behält sich vor, die betreffenden Zutrittsberechtigungen zu sperren und den Inhabern der betreffenden Zutrittsberechtigungen den Zutritt zu der Arena bzw. Music Hall zu verweigern. Der Vertragspartner wird AEG von sämtlichen Ansprüchen des Veranstalters freistellen, wenn und soweit diese auf einer Weitervermarktung der Zutrittsberechtigungen durch den Vertragspartner beruhen oder die auf einer Weitervermarktung der Zutrittsberechtigungen durch Dritte beruhen.



4.7. Ausfallzeiten digitale Medien Sofern nach diesem Vertrag Werbeleistungen auf digitalen Medien durch AEG gewährt werden, garantiert AEG dem Vertragspartner einen Umfang von mindestens 95 % der jeweils nach diesem Vertrag vereinbarten Abspieldauer der digitalen Werbeleistungen. Aus Ausfallzeiten von bis zu 5 % der nach diesem Vertrag vereinbarten jeweiligen Abspieldauer, insbesondere aufgrund von Wartungs- Reinigungs- und Reparaturarbeiten etc., entstehen dem Vertragspartner keinerlei Ansprüche gegen AEG, insbesondere finden die Ziffern 6.3 und 9 keine Anwendung. 5.



Kein Konkurrenzschutz Der Vertragspartner ist Nebensponsor von AEG. AEG ist jederzeit berechtigt, Verträge mit weiteren Partnern abzuschließen. Es besteht kein Konkurrenzschutz zugunsten des Vertragspartners.



6.



Vertragslaufzeit, Kündigung



6.1. Vertragslaufzeit Der Vertrag hat die in dem Angebot genannte feste Laufzeit und endet mit deren Ablauf ohne dass es einer weiteren Willenserklärung einer der beiden Vertragsparteien bedarf. 6.2. Ausschluss der ordentlichen Kündigung Der vorliegende Vertrag ist ordentlich nicht kündbar. 6.3. Außerordentliche Kündigung Jede Vertragspartei ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn der kündigenden Vertragspartei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung nicht zugemutet werden kann. 6.4. Gründe zur außerordentlichen Kündigung
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Ein zur außerordentlichen Kündigung berechtigender wichtiger Grund liegt für AEG insbesondere vor, wenn der Vertragspartner 6.4.1. sich mehr als zwei Wochen im Verzug mit der Zahlung der Vertragszahlung nach Ziffer 3.1 oder der Erstattung von Aufwendungen nach Ziffer 3.2 befindet;



7.5. Freistellung durch den Vertragspartner, Haftung für Gäste



6.4.2. seine Pflichten nach Ziffer 3.4, Ziffer 3.5 oder 4.3 verletzt;



7.5.1. Im Falle einer Inanspruchnahme von AEG durch Dritte im Zusammenhang mit diesem Vertrag, etwa aufgrund einer Verletzung dieses Vertrages durch den Vertragspartner, insbesondere der in den Ziffern 3.4 und 3.5 genannten Rechte und Bestimmungen, stellt der Vertragspartner AEG auf erstes Anfordern von sämtlichen damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen frei. Dieser Freistellungsanspruch umfasst ebenfalls die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung und/oder Verfolgung. Der Vertragspartner ist verpflichtet, AEG bei der Abwehr solcher Ansprüche zu unterstützen.



6.4.3. gegen gesetzliche Vorschriften verstößt, die für die Durchführung dieses Vertrages unmittelbar oder mittelbar von Bedeutung sind (z. B. im Falle einer Verletzung von Rechten Dritter oder eines Verstoßes gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb etc.) und/oder 6.4.4. sich negativ über das Unternehmen von AEG, deren Mitarbeiter, Geschäftsführung oder mit AEG verbundene Unternehmen oder den Namensrechtspartner der Arena, der Music Hall oder des Platzes, äußert. 6.5. Fristsetzung bzw. Abmahnung



Der Vertragspartner verpflichtet sich, auch mit AEG verbundene Unternehmen in den in dieser Ziffer genannten Fällen entsprechend zu unterstützen und freizustellen.



Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Vertrag, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. Für die Entbehrlichkeit der Bestimmung einer Frist zur Abhilfe und für die Entbehrlichkeit einer Abmahnung findet § 323 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BGB entsprechende Anwendung. Die Bestimmung einer Frist zur Abhilfe und eine Abmahnung sind auch entbehrlich, wenn besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die sofortige Kündigung rechtfertigen.



7.5.2. Der Vertragspartner wird sämtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag, insbesondere die Verpflichtungen aus Ziffer 4.3 seinen Gästen oder sonstigen Empfängern von Zutrittsberechtigungen nach Ziffer 4.3 auferlegen und stellt AEG von allen Schäden und Aufwendungen - gleich aus welchem Rechtsgrund - frei, die auf das Verschulden des Vertragspartners, der Gäste des Vertragspartners oder der sonstigen Empfänger von Zutrittsberechtigungen gestützt werden. Dies gilt auch im Hinblick auf Schadenersatzansprüche des jeweiligen Veranstalters gegen AEG wegen der öffentlichen Bewerbung und Weitergabe von Zutrittsberechtigungen durch den Vertragspartner. Dieser Freistellungsanspruch umfasst ebenfalls die Kosten angemessener Rechtsverteidigung und –verfolgung.



6.6. Frist zur Erklärung der Kündigung Die zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigte Vertragspartei kann nur innerhalb einer angemessenen Frist kündigen, nachdem sie vom Kündigungsgrund Kenntnis erlangt hat. 6.7. Form der Kündigungserklärung Jede Kündigung hat gegenüber der anderen Vertragspartei schriftlich zu erfolgen, sofern es sich bei dem Vertragspartner um einen Verbraucher handelt, genügt Textform.



Der Vertragspartner verpflichtet sich, auch mit AEG verbundene Unternehmen in den in dieser Ziffer genannten Fällen entsprechend freizustellen.



6.8. Ausschluss der Rückzahlung der Vertragszahlung



7.5.3. Der Vertragspartner ist sich über die Risiken und Gefahren bewusst, die im Zusammenhang mit dem Besuch der Arena bzw. der Music Hall während Veranstaltungen, insbesondere Eishockeyspielen, auftreten können. Er wird daher stets die erforderliche Aufmerksamkeit walten lassen und verpflichtet sich, seine Gäste entsprechend zu instruieren. Er stellt AEG von allen Ansprüchen seiner Gäste frei, es sei denn, AEG würde entsprechend der Regelung in Ziffer 7.6 auch gegenüber dem Vertragspartner haften. Dieser Freistellungsanspruch umfasst ebenfalls die Kosten angemessener Rechtsverteidigung und –verfolgung.



Im Falle einer vom Vertragspartner zu vertretenden außerordentlichen Kündigung von AEG nach Ziffer 6.3 ist AEG nicht zur Rückzahlung bereits erhaltener Vertragszahlungen verpflichtet. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadensersatzanspruches durch AEG, insbesondere in Höhe des Vergütungsanspruchs bis zum Ablauf der regulären Vertragslaufzeit unter Anrechnung ersparter Aufwendungen und anderweitiger Einnahmen aus der anderweitigen Verwertung der Werbeleistungen in diesem Zeitraum, bleibt unberührt. 7.



Gewährleistung, Freistellung, Haftung



Der Vertragspartner verpflichtet sich, auch mit AEG verbundene Unternehmen in den in dieser Ziffer genannten Fällen entsprechend freizustellen.



7.1. Ziele des Vertragspartners Die Erreichung der vom Vertragspartner mit dem Abschluss und der Durchführung dieses Vertrages verfolgten Ziele, insbesondere kommunikativer oder kommerzieller Natur, ist weder Vertragsgegenstand noch Geschäftsgrundlage. Der Nichteintritt eines möglicherweise durch den Vertragspartner bezweckten Erfolges liegt ausschließlich in seiner Risikosphäre und hat keinen Einfluss auf den Vertrag, insbesondere den Anspruch von AEG auf Leistung der Vertragszahlung.



7.6. Haftung von AEG Auf Schadensersatz haftet AEG – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet AEG nur 7.6.1. für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,



7.2. Öffentlich-rechtliche Vorgaben, Vorgaben von Sportverbänden



7.6.2. für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung von AEG jedoch der Höhe nach auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens beschränkt.



Im Falle von etwaigen Einschränkungen der Werbeleistungen durch öffentlich-rechtliche Vorgaben oder die Regelwerke nationaler wie internationaler Sportverbände ist die Haftung von AEG ebenfalls ausgeschlossen. 7.3. Verfall von Werbeleistungen Sollte der Vertragspartner ihm auf Grundlage dieses Vertrages zur Verfügung stehende Rechte oder Leistungen nicht wahrnehmen, nutzen oder abrufen, verfallen diese ersatzlos nach deren Nichtannahme bzw. mit Ablauf eines jeden Vertragsjahres, spätestens jedoch am Ende der Vertragslaufzeit, ohne dass AEG zum Ersatz oder zur Kompensation verpflichtet wäre.



7.7. Weitere Haftung von AEG Eine etwaige Haftung wegen arglistigem Verschweigen eines Mangels, der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos, nach dem Produkthaftungsgesetz und nach sonstigen zwingenden gesetzlichen Vorschriften bleibt unberührt.



7.4. Gesetzliche Haftung Soweit sich aus diesem Vertrag einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften die Vertragsparteien bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.



7.8. Geltung der Haftungsbeschränkungen für Dritte
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Die vorstehenden Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gelten im gleichen Umfang für die Vertreter, die leitenden und nichtleitenden Angestellten, sonstigen Erfüllungsgehilfen sowie die Subunternehmer von AEG.



9.4. Schiedsgericht



7.9. Beweislast



Sofern es sich bei dem Vertragspartner um einen Unternehmer handelt und nach Ablauf der 30 Kalendertage keine Einigung zwischen den Vertragsparteien erfolgt ist, ist auf Ersuchen einer der Vertragsparteien eine Bewertung der nicht eingeräumten Leistungen, Rechte und Vorteile und der ersatzweise angebotenen Wiedergutmachungsleistungen durch einen vom Präsidenten der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin unter gleichzeitiger bindender Festlegung der von der IHK Berlin regelmäßig angewendeten Schiedsordnung benannten Schiedsrichter einzuholen. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die Bewertung des Schiedsrichters nach dieser Ziffer als zwischen den Vertragsparteien verbindlich gilt. Entspricht der objektive Wert der angebotenen Wiedergutmachungsrechte nach der Entscheidung des Schiedsrichters nicht dem objektiven Wert der nicht eingeräumten Leistungen, Rechte und Vorteile, hat AEG die Differenz zwischen dem durch den Schiedsrichter festgelegten Wert der vertraglich vorgesehenen Leistungen, Rechte oder Vorteile und dem Wert der angebotenen Wiedergutmachungsrechte mit der Vertragszahlung zu verrechnen und ggf. überzahlte Beträge an den Vertragspartner zu erstatten. Die Kosten des Schiedsrichters tragen die Vertragsparteien im Verhältnis ihres Unterliegens entsprechend § 91 ZPO.



Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 8.



Höhere Gewalt Keine Vertragspartei ist verantwortlich oder haftbar, wenn sie ihre Hauptleistungspflichten nach dem vorliegenden Vertrag (mit Ausnahme von Zahlungsverpflichtungen) in Folge von Umständen, die außerhalb des Einflusses, der vernünftigen Kontrolle und des Verschuldens der jeweiligen Partei liegen, für einen nicht unerheblichen Zeitraum nicht erbringen kann (nachfolgend „Fall Höherer Gewalt“). Dies gilt insbesondere für den Fall, dass AEG aufgrund der vollständigen oder teilweisen Zerstörung der Arena, der Music Hall oder des Platzes für einen nicht unerheblichen Zeitraum daran gehindert ist, die nach diesem Vertrag eingeräumten wesentlichen Rechte und Leistungen zu erbringen. Zu den Akten Höherer Gewalt zählen insbesondere auch Vorkommnisse wie Streik, Aufruhr, Naturkatastrophen, terroristische Akte oder die Androhung solcher, staatliche oder behördliche Maßnahmen oder Unterlassungen, oder sonstige ähnliche Handlungen und Umstände (nachfolgend „Akt Höherer Gewalt“). Wenn eine oder beide Vertragsparteien aufgrund Höherer Gewalt an der Erbringung ihrer wesentlichen Vertragsleistungen für einen nicht nur unerheblichen Zeitraum verhindert oder in Verzug ist, sind beide Vertragsparteien für den Zeitraum von ihrer Leistungspflicht nach diesem Vertrag befreit, in dem das Leistungshindernis der Höheren Gewalt andauert. Solange das Leistungshindernis der Höheren Gewalt nach dieser Ziffer andauert, entstehen den Vertragsparteien hieraus keinerlei Ansprüche oder Rechte, insbesondere auch kein Anspruch auf Schadensersatz oder auf Wiedergutmachung im Sinne der Ziffer 9. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hierdurch unberührt. In allen sonstigen Fällen der Nichtgewährung von vertraglichen Leistungen, Rechten oder Vorteile gilt die Wiedergutmachungsregelung der Ziffer 9.



9.



9.5. Ausschluss der Wiedergutmachungsrechte Die vorstehenden Wiedergutmachungsregelungen findet keine Anwendung, wenn und soweit es sich um einen Fall Höherer Gewalt im Sinne der Ziffer 8 handelt, bei dem AEG für einen nicht nur unerheblichen Zeitraum an der Erbringung ihrer wesentlichen vertraglichen Leistungspflichten gehindert ist, es sich um Ausfallzeiten im Rahmen der Ziffer 4.7 oder es sich um einen abschließenden Regelungsfall für Sonderveranstaltungen gemäß Ziffer 4.2 handelt. Die Regelungen in den Ziffern 4.7 und 4.2 regeln die Fälle der Ausfallzeiten digitaler Medien und Sonderveranstaltungen insoweit abschließend. 9.6. Weitere Ansprüche



Wiedergutmachung



Soweit gesetzlich zulässig, sind alle anderen Ansprüche und/oder Zurückbehaltungsrechte des Vertragspartners wegen Nichterfüllung, Minderung, Verzug oder sonstiger Leistungsstörungen im Zusammenhang mit sämtlichen nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen ausgeschlossen. Über die Regelungen der Ziffern 9.1 bis 9.5 hinaus bleibt das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund unberührt.



9.1. Wiedergutmachungsrechte Wenn und soweit AEG Leistungen, Rechte oder Vorteile nach diesem Vertrag nicht oder nicht vollständig gewähren kann und kein Fall Höherer Gewalt vorliegt, d. h. auch, wenn eine Hauptleistungspflicht von AEG für einen nicht erheblichen Zeitraum nicht erbracht werden kann, unabhängig vom Verschulden und gleich aus welchem Rechtsgrund, wird AEG in Abstimmung mit dem Vertragspartner stattdessen Ersatzrechte und Vorteile in objektiv mit den nach diesem Vertrag gewährten Rechten und Leistungen vergleichbarem Wert gewähren („Wiedergutmachungsrechte“). Diese Wiedergutmachungsrechte sind partnerschaftlich dem Vertragspartner abzustimmen. Die Vertragsparteien verpflichten sich bei der Abstimmung der Wiedergutmachungsrechte nach den Grundsätzen von Treu und Glauben partnerschaftlich zu handeln.



10.



Dem Vertragspartner stehen Aufrechnungsoder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. 10.2. Abtretung Die Forderungen und sonstigen Ansprüche des Vertragspartners aus diesem Vertrag sind nur mit vorheriger schriftlicher Einwilligung von AEG abtretbar.



9.2. Keine Vertragsverletzung Wenn und soweit AEG dem Vertragspartner Wiedergutmachungsrechte in objektiv vergleichbarem Wert anbietet, liegt keine Vertragsverletzung vor und dem Vertragspartner stehen keinerlei darüber hinausgehende Ansprüche oder Rechte zu, insbesondere auch kein Anspruch auf Schadensersatz und kein Recht, den vorliegenden Vertrag zu kündigen.



10.3. Betreiberwechsel Sollte der Betrieb der Arena, der Music Hall und des Platzes von einer anderen Betreibergesellschaft übernommen werden, ist AEG berechtigt, dieser die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag zu übertragen. Im Falle einer solchen Vertragsübernahme wird AEG den Vertragspartner unverzüglich informieren. Der Vertragspartner stimmt diesem Wechsel seines Vertragspartners hiermit bereits jetzt ausdrücklich und unwiderruflich zu.



9.3. Angemessene Reduzierung der Vertragszahlung Sollten die Leistungen, Rechte und Vorteile, die AEG nicht oder nicht vollständig gewähren kann, einen wesentlichen Teil der gesamten dem Vertragspartner zustehenden Leistungen, Rechte und Vorteile nach diesem Vertrag darstellen und bietet AEG keine Wiedergutmachungsrechte oder keine Wiedergutmachungsrechte in objektiv vergleichbarem Wert an, verpflichten sich die Vertragsparteien, in bestem gegenseitigem Einvernehmen in einem Zeitraum von maximal 30 Kalendertagen beginnend am Tag der Mitteilung des Vertragspartners, dass keine Widergutmachungsrechte im objektiv vergleichbaren Wert gewährt worden seien und er die Reduzierung der Vertragszahlung verlangt, über eine angemessene Reduzierung der zukünftigen von dem Vertragspartner geschuldeten Vertragszahlungen zu verhandeln und sich entsprechend zu einigen.



Aufrechnung, Abtretbarkeit, Wechsel der Betreibergesellschaft



10.1. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte



11.



Sonstige Vereinbarungen



11.1. Wohlverhalten
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Die Vertragsparteien verpflichten sich zu gegenseitigem Respekt, Wohlverhalten und Loyalität. Sie werden sich zu keiner Zeit negativ über die jeweils andere Vertragspartei beziehungsweise über deren Produkte oder Dienstleistungen äußern oder sonst deren Ruf beeinträchtigen. Die Vertragsparteien verpflichten sich ab Vertragsschluss, partnerschaftlich miteinander umzugehen und keine kritischen, die andere Vertragspartei herabsetzenden öffentlichen Äußerungen zu tätigen, die eine ernsthafte



Imageschädigung in der Öffentlichkeit nach sich ziehen könnten. Für die Vertragsparteien ist das Ansehen und die Reputation der jeweils anderen Vertragspartei von besonderer Bedeutung, d. h. insbesondere auch die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher und behördlicher Regelungen und Gesetze wird erwartet und vorausgesetzt. Der Vertragspartner verpflichtet sich ebenfalls, auf andere Vertragspartner von AEG und der mit AEG verbundenen Unternehmen, insbesondere auch auf den Namensrechtspartner der Arena, der Music Hall oder des Platzes sowie anderer Partner und Sponsoren der Arena, der Music Hall oder des Platzes entsprechend dieser Wohlverhaltungsklausel Rücksicht zu nehmen. und mit diesen partnerschaftlich umzugehen. Diese Verpflichtungen gelten nach Beendigung des Vertrages fort.



Schriftstücken, Verhandlungen, Verständigungen, Vereinbarungen und Abstimmungen, gleichgültig ob schriftlich oder mündlich, zwischen den Vertragsparteien gegenstandslos. 11.7. Änderungen und Ergänzungen, Willenserklärungen Willenserklärungen des Vertragspartners im Zusammenhang mit diesem Vertrag sind in Schriftform abzugeben. Sofern es sich bei dem Vertragspartner um einen Verbraucher handelt genügt für alle Willenserklärungen des Vertragspartners im Zusammenhang mit diesem Vertrag Textform. Willenserklärungen von AEG im Zusammenhang mit diesem Vertrag sind ausschließlich in Schriftform abzugeben, sofern in diesem Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Erklärungen durch AEG im Hinblick auf Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen dementsprechend zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis durch AEG.



11.2. Vertraulichkeit Die Vertragsparteien verpflichten sich, den Inhalt dieses Vertrages, insbesondere hiernach geschuldete Leistungen, Dritten - mit Ausnahme der anwaltlichen und steuerrechtlichen Berater der Vertragsparteien - gegenüber vertraulich zu behandeln, soweit hierdurch keine gesetzlichen Pflichten der Vertragsparteien zur Offenlegung verletzt werden. Die Offenlegung vertraglicher Vereinbarungen jedweder Art Dritten gegenüber, ist nur mit vorheriger ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung der anderen Vertragspartei, bei Verbrauchern genügt Textform, zur Wahrung schutzwürdiger Belange einer oder beider Vertragsparteien oder aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen zulässig Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung dieses Vertrages fort.



11.8. Salvatorische Klausel



11.3. Datenschutz



Sollte eine gegenwärtige oder zukünftige Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam/nichtig sein oder sollte sich eine ergänzungsbedürftige Lücke in diesem Vertrag oder seinen Ergänzungen herausstellen, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien sind im Falle einer unwirksamen Bestimmung verpflichtet, über eine wirksame und zumutbare Ersatzregelung zu verhandeln, die dem von den Vertragsparteien mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommt.



AEG erhebt, verarbeitet, nutzt und übermittelt unter Beachtung der europäischen und deutschen Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des BDSG (neu), für ihre Geschäftszwecke an verbundene oder beauftragte Unternehmen, soweit es zur Erfüllung des Vertragszwecks erforderlich ist, firmen- und personenbezogene Daten. Der Vertragspartner stimmt dieser Datenerhebung, -verarbeitung, -nutzung und -übermittlung durch AEG hiermit ausdrücklich zu. Der Vertragspartner garantiert, dass er europäische und deutsche Datenschutzbestimmungen, insbesondere die DSGVO und das BDSG(neu), beachtet und einhält, soweit er firmen- und personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet, nutzt und/oder übermittelt. Insbesondere garantiert der Vertragspartner, dass er die Daten in diesem Fall nur erhebt, verarbeitet, nutzt und/oder übermittelt, soweit es zur Erfüllung des Vertragszwecks erforderlich ist. 11.4. Anwendbares Recht, insbesondere für Verbraucher Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich und vollständig, d. h. insbesondere hinsichtlich seines Zustandekommens, seiner Wirkung und seiner Auslegung, dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) finden keine Anwendung. Ist der Vertragspartner Verbraucher bleiben zwingende Vorschriften des Staates, in dem der Vertragspartner als Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt. 11.5. Erfüllungsort und Gerichtsstandsvereinbarung Die Vertragsparteien vereinbaren als Erfüllungsort für alle Leistungspflichten aus diesem Vertrag den Geschäftssitz von AEG. Ist der Vertragspartner Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der Geschäftssitz von AEG. AEG ist jedoch auch in diesem Fall berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Vertragspartners zu erheben. Die Regelung der Ziffer 9 bleibt hiervon unberührt. Handelt es sich bei dem Vertragspartner um einen Verbraucher, wird er hiermit gemäß § 36 VSBG darüber informiert, dass AEG nicht bereit ist, an Streitbeilegungsverfahren bei einer Schlichtungsstelle teilzunehmen. 11.6. Vollständiger Vertrag Dieser Vertrag enthält die gesamten Vereinbarungen zwischen Vertragsparteien. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Unterzeichnung dieses Vertrages werden alle Materialien bzgl. vorliegenden Vertragsgegenstandes, der frühere Austausch
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MBA 2018 43 AGB Formular Agentur Werbevertrag 190131MNI final c2fd8a63fa 












 


[image: alt]





MBA 2018 43 AGB Agenturbuchung Promotionaktionen 190131MNI final 8d999459ff 
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MBA 2018 43 AGB Promotionaktionen MNI 190131MNI final 1d3e6448c4 
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MBA 2018 43 AGB Suitenutzungsvertrag 190131MNI final 3a5bce2fff 












 


[image: alt]





MBA 2018 43 AGB Eventsuite 190220MNI final 2af233af49 
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MBA 2018 43 AGB TENtation 190220MNI final f758aab4a0 
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MBA 2018 43 AGB Mediabuchungen 190201MNI final 1e9ee6ef53 
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MBA 2018 43 AGB Mediabuchungen Agentur 190201MNI final 3f7bbd9b7d 
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MBA 2018 43 AGB Premium Packages MBA MNI v01 final 647ebdfe5e 
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MBA 2018 43 AGB Mediabuchungen final190313neue Anschrift 36f64ee838 
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MBA 2018 43 AGB Mediabuchungen Agentur final190313 neue Anschrift a23976759d 
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MBA 2018 43 AGB Premium Seats VMH MNI v01 final 00d23b3304 
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171218 PI MBA Ausblick 2018 final d1aef6fda8 
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171006 AGB EMP FINAL 
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183105 AGB EMP FINAL Stand Juni 2018 
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171006 AGB EMP FINAL 
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MBA und Executive MBA 

20.09.2018 - Oceningen met vererm were creare m et wei ser i ng Porter. MBA & EXECUTIVE MBA 15. WWE SMALL. NUMU. SONDERTHEMA ch. Fundo do.
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Agenda Download Formular - DTIM 2018 

Download Form. Please complete the following fields to enable the download. Note that all marked fields are required. Salutation *. select, Mr, Ms. First name *
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BitkernConsulting AGB 10 2018 
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Formular Glitzerwochenende_2016 

Betten-HÃ¶gerle, Fax: 08322 1701 oder e-mail: [email protected]. Termin bis spÃ¤testens: 31.12.2015. Firmenanschrift/oder Stempel.
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AGB 

im ExposÃ© oder innerhalb einer anderen. Vereinbarung nÃ¤her bezeichnete Maklerprovision zu zahlen. Sollte eine solche Provision nicht ausdrÃ¼cklich vereinbart ...










 


[image: alt]





Autoren Formular 
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AT AGB ab 10 2018 
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43-425 43-400 43-192-W 43-199-W 43-191-W 43-190-W 43-153 43 ... 

Tapón del desagüe. Dispositif principal de fermeture mobile. Spring clip. Pinza sujetadora. Pince. Flange. Brida. Bride.
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